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	Ende der Amtszeit der MAV
	
	§ 15 MVG-EKD
	30.04.2026
	

	MAV bestellt Wahlvorstand
	bis spätestens 5 Monate vor Ablauf der
regelmäßigen Amtszeit
	§ 2 Abs. 1 WahlO-MVG
	spätestens 30.11.2025
	besteht keine MAV, wird der Wahlvorstand von der Dienststellenleitung
im Einvernehmen mit dem GA bestellt

	



Zusammensetzung des Wahlvorstands
	
	



§ 1 Abs. 1 - 3 WahlO-MVG
	
	Der Wahlvorstand besteht aus 3 Mitgliedern. Die MAV kann Anzahl erhöhen, es muss jedoch eine ungerade Mitgliederzahl sein, eine entsprechende Zahl von Ersatzmitglieder soll bestellt werden, die Ausgewogenheit des Geschlechterverhältnisses soll beachtet werden.
Mitglieder und Ersatzmitglieder dürfen nicht der MAV angehören. Wird ein Wahlvorstandsmitglied zur Wahl der MAV aufgestellt, scheidet es aus dem Wahlvorstand aus. Voraussetzung zur Bestellung in den Wahlvorstand ist das passive Wahlrecht zur MAV gem. § 10 MVG-EKD.

	Wahl des/der Wahlvorstandsvorsitzenden und des Schriftführers/der Schriftführerin
	
	
§ 3 Abs. 1 WahlO-MVG
	
	erstmalige Einberufung des Wahlvorstands durch das älteste Mitglied binnen sieben Tage nach Bestellung

	Wahltermin
	spätestens 5 Monate nach Bildung des
Wahlvorstands
	§ 5 Abs. 1 WahlO-MVG
	spätestens 30.04.2026
	

	Wahlvorstand erlässt Wahlausschreiben und hängt es aus bzw. gibt es den Wahlberechtigten bekannt bzw. Zusendung.
	
spätestens 7 Wochen vor dem Wahltermin
	
§ 5 Abs. 1 WahlO-MVG
	
	

	Inhalt des Wahlausschreibens
	
	siehe Auflistung in §§ 5 Abs. 2 und 3
WahlO-MVG
	
	

	Wahlvorstand stellt je eine Liste der Wahlberechtigten und eine Liste der Wählbaren zusammen
	
spätestens 4 Wochen vor dem Wahltermin
	
§ 4 Abs. 1 WahlO-MVG
	
spätestens 03.04.2026
	Die beiden Listen sind bis zum Tage der Wahl auf dem Laufenden zu halten. Dienststellen müssen beim Aufstellen der Listen unterstützen

	Beide Listen sind in den Dienststellen zur Einsicht auszuhängen oder den Wahlberechtigten in anderer geeigneter
Weise bekannt zu geben.
	
spätestens 4 Wochen vor dem Wahltermin
	
§ 4 Abs. 1 WahlO-MVG
	
spätestens 03.04.2026
	Bei der Versendung der Unterlagen unbedingt die längeren Postlaufzeiten bedenken. Bei Beauftragung einer Druckerei zusätzliche Zeit für den Druck einplanen.

	Einsprüche gegen die Listen
	bis zum Beginn der Wahlhandlung
	§ 4 Abs. 2 WahlO-MVG
	
	Wahlvorstand entscheidt abschließend über Einsprüche

	

Wahlvorschläge
	
innerhalb von 3 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlausschreibens (einmalige Fristverlängerung um eine Woche)
	

§ 12 MVG-EKD, § 6 WahlO-MVG
	
	Der Wahlvorschlag muss von mindestens 3 Wahlberechtigten in Textform (E-Mail o.ä.) unterstützt werden;. diese können auch einzeln eingereicht werden. Der Wahlvorstand kann eine E-Mail-Adresse für die Wahlvorschläge zur Verfügung stellen. Die Vorgeschlagenen müssen mit ihrer Nominierung einverstanden sein.

	Wahlvorschläge werden vom Wahlvorstand
geprüft
	unverzüglich nach Eingang
	§ 6 Abs. 2 WahlO-MVG
	
	Beanstandungen müssen dem/der Erst-Unterzeichner/in unverzüglich
mitgeteilt werden

	Wählbarkeit
	
	siehe § 10 MVG-EKD
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Gesamtvorschlag
	
spätestens 2 Wochen vor der Wahl bekanntgeben
	
§ 7 Abs. 1 und 2 WahlO-MVG
	
spätestens 17.04.2026
	Namen in alphabetischer Reihenfolge. Art und Ort der beruflichen Tätigkeit sind anzugeben. Auch hier die Zeiten für die mögliche Beauftragung einer Druckerei und die längeren Postlaufzeiten
hinzurechnen.

	
Stimmzettel anfertigen
	
rechtzeitig vor Beginn der Stimmabgabe
	
§ 7 Abs. 3 WahlO-MVG
	
	Namen in alphabetischer Reihenfolge. Art und Ort der beruflichen Tätigkeit sind anzugeben. Auch hier die Zeiten für die mögliche Beauftragung einer Druckerei und die längeren Postlaufzeiten
hinzurechnen.

	Bei Anforderung die Wahlunterlagen für die schriftliche Stimmabgabe versenden
(Briefwahl)
	rechtzeitig, damit die Stimmzettel vor Abschluss der Stimmabgabe zurückgesandt
werden können
	
§ 9 Abs. 1 und 2 WahlO-MVG
	
	

	Stimmabgabe
	
	§ 8 WahlO-MVG
	
	

	Briefwahl
	Antrag spätestens 3 Tage vor der Wahl
	§ 9 WahlO-MVG
	
	Wahlvorstand kann beschließen, Briefwahlunterlagen ohne Antrag zur
Verfügung zu stellen. Persönliche Stimmabgabe bleibt möglich

	
Wahlverfahren
	
	
§ 11 MVG-EKD
	
	Gleiche, freie, geheime und unmittelbare Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl. Alles Weitere regelt die Wahlordnung.

	Wahlumschläge der Briefwähler/innen aus den Freiumschlägen nehmen und in die
Wahlurne legen
	unmittelbar nach Abschluss der Wahlhandlung
	
§ 9 Abs. 3 bis 5 WahlO-MVG
	
	

	Wahlergebnis feststellen
	unverzüglich nach Abschluss der Wahl
	§ 10 WahlO-MVG
	
	Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über die Reihenfolge

	Wahlergebnis veröffentlichen
	unverzüglich, wenn Wahlergebnis vorliegt
	§ 11 WahlO-MVG
	
	Bekanntgabe erfolgt gegenüber den Wahlberechtigten und der
Dienststellenleitung in Textform (E-Mail o.ä.)

	Gewählte Bewerber/innen schriftlich
benachrichtigen
	unverzüglich, wenn Wahlergebnis vorliegt
	
	
	

	
Wahl ablehnen
	binnen einer Woche, nachdem die Benachrichtigung zugegangen ist
	
§ 11 WahlO-MVG
	
	Lehnt ein/e Gewählte/r die Wahl ab, so rückt an Ihre/seine Stelle der Bewerber/die Bewerberin mit der nächstniedrigeren Stimmenzahl nach.

	
Möglichkeit der Anfechtung der Wahl
	
innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses
	
§ 14 Abs. 1 MVG-EKD
	
	Wahlanfechtung muss durch mindestens 3 Wahlberechtigte oder die Dienststellenleitung erfolgen. Wahlanfechtung muss beim Kirchengericht schriftlich eingelegt werden. Die gewählte MAV bleibt bis zur
Entscheidung des Kirchengerichts im Amt

	
Konstituierende Sitzung
	Spätestens eine Woche nach Beginn der Amtszeit nach § 15 Abs. 2 MVGEKD. Die konstituierende Sitzung kann auch vor dem
01.05.2025 liegen.
	
§ 24 Abs. 1 MVG-EKD
	
	
Wahlvorstand beruft die konstituierende Sitzung ein.

	Beginn der Amtszeit der "neuen" MAV
	bei rechtzeitiger Wahl am 01.05.2026
	§ 15 MVG-EKD
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